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	Eingangsstempel  Veterinäramt


	

	
	
	
	nur von TSK

auszufüllen!

	
	

	
	I. Allgemeiner Teil
	

	
	zum Antrag mit der TSK-Nr.: 
	

	17
	TSN - Nummer:
	

	18
	Der vollständige Antrag wurde spätestens 30 Tage nach der Tötung des (letzten) Tieres gestellt

            FORMCHECKBOX 
  ja                                          nein

wenn nein, Begründung:


	

	19
	Die Seuche/der Schaden wurde dem Veterinäramt angezeigt am: 


	

	20
	Die Seuche wurde (erstmalig) festgestellt am 
	

	
	durch (CVUA/SVUA od. sonstige Stelle)


	

	
	mittels 
	 FORMCHECKBOX 

	pos. AK
	 FORMCHECKBOX 

	pos. PCR/Erregernachweis
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	pos. Sektion
	 FORMCHECKBOX 

	Klinik durch ATA


	

	21
	Zur Versagung der Leistung führende Gründe nach § 17 und/oder § 18 Abs. 1 und/oder 2 TierGesG liegen 

	

	
	 FORMCHECKBOX 

	vor
	 FORMCHECKBOX 

	nicht vor
	

	
	Wenn ja, Begründung:


	

	
	
	

	
	
	

	22
	Am Tag der Schadensfeststellung betrug der Gesamtbestand der betroffenen Tierart (auch bei mehreren Standorten in NRW):


	

	
	
	Tiere/Völker
	

	
	davon waren


	

	
	
	Muttertiere
	
	Vatertiere
	

	
	
	ab dem 01.01.geborene Jungtiere/Ableger
	
	sonstige Tiere
	

	23
	Bei dem Betrieb handelt es sich um einen Betrieb der Art: 
(gilt nur für Rinder- bzw. Schweinebetriebe; s. anl. Tabelle)
	

	24
	Das Bestandsregister wird geführt


	

	
	 FORMCHECKBOX 

	ja
	 FORMCHECKBOX 

	nein
	

	
	Mängel:
	

	
	
	

	
	
	

	25
	Raum für allgemeine Bemerkungen:
	


